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Machen Sie den „Leistungs 🗹 - Check“! 
Diese Übersicht hilft Ihnen, das Leistungsangebot der ZVKPlusRente – Tarif 2017 – mit den Produkten anderer Anbieter zu 
vergleichen. 

Davon profitieren Sie: KVBW 
Zusatzversorgung Andere 

... in der Einzahlungs-/Ansparphase: 
Flexible Beitragsgestaltung (Beitragsänderungen jederzeit ohne Neuantrag möglich) 🗹 🞏 
Keine Gesundheitsprüfung bei Vertragsabschluss 🗹 🞏 
Umfassender Versicherungsschutz (Neben der Altersrente sind die Hinterbliebenen-
versorgung und das Erwerbsminderungsrisiko in der Einzahlungs- bzw. Ansparphase 
automatisch mitversichert) 🗹 🞏 
Wechsel des staatlichen Förderwegs jederzeit möglich (Entgeltumwandlung, Riester-
Förderung) 🗹 🞏 
Fortführung der Versicherung bei Arbeitgeberwechsel grundsätzlich möglich 🗹 🞏 
Überschussbeteiligung durch Bonuspunkte 🗹 🞏 
Kostengünstige Tarife, da 

• geringe Verwaltungskosten, keine Vertreterprovisionen, keine Abschlussgebühr 

• keine Dividenden an Aktionäre oder Unternehmenseigentümer 🗹 🞏 
Flexibler Abruf der Leistung ab Rentenalter 62 🗹 🞏 
... in der Rentenphase: 
Weitere Absicherung der Hinterbliebenen möglich; bei Verzicht höhere Alters- bzw. 
Erwerbsminderungsrente 🗹 🞏 
Lebenslange Altersrente bzw. lebenslange Rente bei Erwerbsminderung 🗹 🞏 
Jährliche Erhöhung der Rentenleistung um 1 % 🗹 🞏 
Altersvorsorge aus ZVKRente (Pflichtversicherung) und ZVKPlusRente aus einer Hand 

🗹 🞏 
 

 

 

 

Dieses Merkblatt ist zur allgemeinen Information bestimmt. Rechtsansprüche können Sie daraus nicht ableiten. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Um den Lesefluss zu erleichtern, verzichten wir auf 
Mehrfachnennungen; die verwendeten Bezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter. 
Ebenso gelten alle ehebezogenen Begriffe auch für eingetragene Lebenspartnerschaften. 
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